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Keine Reform unter Sparzwang! 

Reform der arbeitsmarktpolitischen 

Instrumente 2012 
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Der Arbeitsmarkt 2011 

 
Å4,64 Mio. Leistungsberechtigte im SGB II im erwerbsfähigen 

Alter, 45 % offiziell arbeitslos (Juli 2011) 

Å962.000 Menschen langzeitarbeitslos ς 34 % bzw. jede/r 
Dritte der Erwerbslosen 

ÅPrekäre Beschäftigung hat weiter zugenommen 

ÅMehr Beschäftigung gab es vor allem in der Leiharbeit, 
darüber hinaus bei anderen wirtschaftlichen 
Dienstleistungen und im Gesundheits- und Sozialwesen 
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Beschäftigungsentwicklung seit 2009 
2009 2010 Mai 2011 Veränderung 

absolut 2009 
zu Mai 2011 

Veränderung in 
% 2009 zu Mai 
2011 

sozialversichert
Beschäftigte 

27,38 Mio. 27,71 Mio. 
 

28,37 Mio. + 990.000 + 1,7 % 

- Vollzeit 22,17 Mio. 22,31 Mio. 22,73 Mio. + 560.000 + 2,5 % 

- Teilzeit 5,20 Mio. 5,39 Mio. 5,68 Mio. + 480.000 + 9,2 % 
 

- Leiharbeit 531.000 707.000 824.000 
(Dezember 

2010) 

+ 290.000 
(bis Dezember 

2010) 

+ 55,2 % 

ausschließlich 
geringfügig 
Beschäftigte 

4,93 Mio. 4,92 Mio. 4,84 Mio.  
(April 2011) 

- 90.000 -  1,8 % 

Quelle: BA/eigene Berechnungen 
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insgesamt 9,4 Mio. Abgänge, davon 

3,46 Mio. in den 1. Arbeitsmarkt insgesamt 1,6 Mio. Abgänge, davon 

227.000. in den 1. Arbeitsmarkt 
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Rahmenbedingungen der Reform 2012 

Åim Bundeshaushalt 2011 stehen noch 5,3 Milliarden 
Euro für SGB II-Eingliederungsleistungen zur Verfügung 
ς 1,3 Milliarden weniger als 2010 = 25 Prozent weniger 

ÅIm BA-Haushalt 2011 wurde der Eingliederungstitel um 
fast 900 Millionen Euro auf 3,4 Milliarden Euro gekürzt 
= 20 Prozent weniger 

Ådurch die Streichung von 4 Milliarden Euro aus 
einem halben Mehrwertsteuerpunkt drohen in der 
BA neue Milliardendefizite 
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Sparpaket 2011 bis 2014 abzuarbeiten 
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Sachverhalt 2011 2012 2013 2014 Summe 

Ersatz Pflicht- durch Ermessensleistungen 
(SGB II + SGB III) 

Einsparungen Bund 0,5 1,5 2,0 2,0  6,0 

Einsparungen BA 1,5 2,5 3,0 3,0  10,0 

Effizienzverbesserungen bei der 
Arbeitsmarktvermittlung bei SGB II 

1,5 3,0 4,5 
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Zeitplan der Reform 2012 

Å 17.01.: BMAS und IAB Evaluierungsergebnisse vorgestellt 

Å 06.04.: Referentenentwurf 

Å 25.05.: Kabinettsfassung Referentenentwurf 

Å 30.06./01.07.: Erste Lesung Bundestag 

Å 08.07.: erster Durchgang Bundesrat 

Å 05.09.: Anhörung Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Å 23.09.: Zweite und Dritte Lesung im Bundestag 

Å 14.10.: zweiter Durchgang Bundesrat 

ÅVerkündung bzw. 01.04. 2012: Inkrafttreten 
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Aktive Arbeitsförderung 

ÅBeratung und Vermittlung 

ÅAktivierung und berufliche Eingliederung  

ÅÜbergang von der Schule in die Berufsausbildung 

ÅBerufliche Weiterbildung  

ÅAufnahme einer Erwerbstätigkeit  

ÅVerbleib in Beschäftigung 

ÅTeilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 
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Berufliche Eingliederung 

ÅFörderung aus Vermittlungsbudget (künftig § 44 SGB III) 

ÅMaßnahmen zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung (künftig  § 45 SGB III) 

Å(Aktivierungs- und) Vermittlungsgutschein (bisher 
Anspruch § 421g SGB III, künftig in § 45 SGB III integriert, 
Pflichtleistung nach 12 Wochen Arbeitslosigkeit) 

ÅLeistungen zur Eingliederung im SGB II (über § 16 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 SGB II gelten §§ 44 bis 47 SGB III) 
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Vergabeverfahren/Gutscheinverfahren 

 Å αaŀǖƴŀƘƳŜƴ ȊǳǊ !ƪǘƛǾƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ōŜǊǳŦƭƛŎƘŜƴ 9ƛƴƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎά ƴŀŎƘ § 45 Abs. 
п {D. LLL ǿŜƛǘŜǊ ǇŜǊ ±ŜǊƎŀōŜ ƻŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎ ǸōŜǊ α!ƪǘƛǾƛŜǊǳƴƎǎ- und 
±ŜǊƳƛǘǘƭǳƴƎǎƎǳǘǎŎƘŜƛƴά ƻƘƴŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜǎ .ŜǊŀǘǳƴƎǎŀƴƎŜōƻǘ 

Å andere Maßnahmen (BvB, Unterstützung und Förderung der 
Berufsausbildung, Berufseinstiegsbegleitung etc.) weiter nach 
Vergabeverfahren; Bildungsgutschein für berufliche Weiterbildung weiterhin 
möglich 

Å alle Träger müssen zugelassen werden (§§ 177 bis 185 SGB III) 

Å Mängel des Vergabeverfahrens, z.B. keine Vergabe öffentlicher Aufträge an 
Unternehmen, die bestimmte sozialpolitische, tarifliche und 
qualitätsorientierte Standards nicht erfüllen, werden nicht beseitigt 
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Evaluation berufliche 
Eingliederungsmaßnahmen 

Å Vermittlungsgutscheine für vermittlungsunterstützende Dienstleistungen durch 
Dritte haben tendenziell eine geringe Wirkung auf die Beschäftigungschancen, die 
sich durch vermutete Mitnahmeeffekte weiter relativiert. Sie werden zudem eher an 
Arbeitslose mit von vornherein besseren Beschäftigungschancen ausgegeben. 

Å Die Beauftragung Dritter mit der gesamten Vermittlung (als Maßnahme zur 
Aktivierung und beruflichen Eingliederung) verbessern die Beschäftigungschancen 
der Geförderten ebenfalls kaum. Zum Teil verschlechtern sie die 
Eingliederungschancen sogar. 

Å Trainingsmaßnahmen und kurze Qualifizierungen (als Maßnahmen zur Aktivierung 
und beruflichen Eingliederung) haben differenziert nach bestimmten Merkmalen 
(Alter, Migrationshintergrund, Dauer der Erwerbslosigkeit und lokale 
Arbeitsmarktlage) insgesamt schwach positive Effekte für die 
Beschäftigungschancen, wobei für Bewerbungstrainings keinerlei fördernde Effekte 
nachgewiesen werden konnten. 
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Förderung Übergang in Ausbildung 

 ÅBerufsberatung (§§ 29 bis 32 SGB III) 

ÅBerufsorientierung (§ 33 SGB III) 

ÅVertiefte und erweiterte Berufsorientierung (künftig §§ 48, 130 
SGB III ς befristet bis 31.12.2013) 

ÅBerufseinstiegsbegleitung (künftig § 49 SGB III) 

ÅBetriebliche Einstiegsqualifizierung (§ 131 SGB III ς befristet bis 
31.12.2014) 

ÅBerufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen - BvB (künftig §§ 51 
bis 55 SGB III) 

ÅNachholen Hauptschulabschluss (künftig § 53 SGB III nur noch  im 
Rahmen einer BvB) 
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Förderung der Berufsausbildung 

künftig §§ 73 bis 80 SGB III 
 ŦǸǊ αƭŜǊƴōŜŜƛƴǘǊŅŎƘǘƛƎǘŜ ǳƴŘ ǎƻȊƛŀƭ ōŜƴŀŎƘǘŜƛƭƛƎǘŜ ƧǳƴƎŜ 

aŜƴǎŎƘŜƴά ό§ 78 SGB III): 

Åausbildungsbegleitende Hilfen (künftig § 75 SGB III) 

Åaußerbetriebliche Berufsausbildung - BaE (künftig § 76 
SGB III) 

Åkeine Regelung zur Förderung behinderter und 
schwerbehinderter junger Menschen, nur AG-Zuschuss 
(siehe Übersicht 18) 
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Berufliche Weiterbildung 
künftig §§ 81 bis 87 SGB III 

ÅFörderung der beruflichen Weiterbildung bei 

ïArbeitslosigkeit 

ïdrohender Arbeitslosigkeit 

ïkein Berufsabschluss 

ÅFörderung beschäftigter Arbeitnehmer/innen (künftig § 
82 SGB III/WeGebBAU-Programm: ab 45 Jahren in KMU) 

ÅArbeitgeberzuschuss für Zeiten der Weiterbildung von 
Arbeitnehmer/innen ohne Berufsabschluss (künftig § 81 
Abs. 5 SGB III) 
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Evaluation Ausbildung und Qualifizierung 
Å Die Wiedereingliederungschancen von Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung 

stiegen nach einer Langzeitstudie insbesondere bei Maßnahmen mit einem 
Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf deutlich. Diese positiven Effekten 
haben sich im Rahmen der Hartz-Evaluation bestätigt. 

Å Die Maßnahmen für junge Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf 
sind bisher nur sehr lückenhaft auf ihre Wirkungen auf Eingliederungsprozesse 
ǳƴǘŜǊǎǳŎƘǘ ǿƻǊŘŜƴ όǾƎƭΦ ŀǳŎƘ α±ƻǊǎǘǳŘƛŜ ȊǳǊ 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ Ǿƻƴ CǀǊŘŜǊƳŀǖƴŀƘƳŜƴ ŦǸǊ 
WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜ ƛƳ {D. LL ǳƴŘ {D. LLLά ŘŜǎ ½ŜƴǘǊǳƳǎ ŦǸǊ 9ǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜ 
Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) im Auftrag des BMAS). Die Vorstudie kommt zu 
dem Schluss, dass eine umfassend angelegte Evaluation der Instrumente für unter 
25-WŅƘǊƛƎŜ αǿŜƎŜƴ ŘŜǊ ±ƛŜƭȊŀƘƭ ŘŜǊ Ȋǳ ŜǾŀƭǳƛŜǊŜƴŘŜƴ LƴǎǘǊǳƳŜƴǘŜΣ ŘŜǊ ǎŎƘǿƛŜǊƛƎŜƴ 
Identifikation quasi-experimenteller Situationen und der begrenzten amtlichen 
Datenbasis nur per Umfrage zu schaffenden Informationsbasis eine komplexe 
!ǳŦƎŀōŜά ŘŀǊǎǘŜƭƭǘΦ aƛǘ ƪƻƴƪǊŜǘŜƴ 9ǊƎŜōƴƛǎǎŜƴ ǿƛǊŘ ŘŀƘŜǊ ƴŀŎƘ !ǳǎƪǳƴŦǘ ŘŜǎ .a!{ 
erst 2015 gerechnet. 
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Eingliederungszuschüsse für AG 
künftig §§ 88 bis 92 SGB III 

ω .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎǎȊǳǎŎƘǳǎǎ αWƻōtŜǊǎǇŜƪǘƛǾŜά ǿƛǊŘ Ȋǳ αCǀǊŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ 
!ǊōŜƛǘǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜƴά ό§ 16e SGB II ς siehe Übersicht 22) 

ω Eingliederungszuschüsse (EZ) ς künftig §§ 88 bis 92 SGB III 

ïōŜƛ α±ŜǊƳƛǘǘƭǳƴƎǎƘŜƳƳƴƛǎǎŜƴά ό§ 88) 

ïBeschäftigung behinderter und schwerbehinderter Menschen (§ 90) 

ïŦǸǊ αрлǇƭǳǎάΥ 9ƛƴƎƭƛŜŘŜǊǳƴƎǎƎǳǘǎŎƘŜƛƴ ƴŀŎƘ § 223 f. SGB III entfällt und EZ 
nach § 421f. SGB III zum 31.12.2010 ausgelaufen 

ïAusbildungsbonus nach § 421r SGB III zum 31.12.2010 ausgelaufen 

ïQualifizierungszuschuss für U25 nach § 421o SGB III zum 31.12.2010 
ausgelaufen 

ïZuschüsse zur Ausbildung schwerbehinderter Menschen (künftig § 73 
SGB III) 
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Existenzgründungsförderung 
künftig §§ 94 f. SGB III 

Å kein Anspruch auf Gründungszuschuss mehr 

ÅFörderung wird von neun auf sechs Monate reduziert 

ÅRestanspruch auf Alg I muss mindestens 150 statt bisher 90 Tage 
betragen 

ÅMittel für die Existenzgründungsförderung werden auf ein Viertel 
gekürzt 

ÅLeistungen zur Eingliederung von Selbständigen (§ 16c SGB II) + 
Kann-Regelung über Beratung und Vermittlung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten durch Dritte 

ÅEinstiegsgeld bleibt (16b SGB II) 
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Evaluation Eingliederungszuschüsse und 
Existenzgründungsförderung 

Å Bei Eingliederungszuschüssen (an Arbeitgeber) zeigen die Studien zwar nach einem 
anfänglichen Einbindungseffekt eine positive Förderwirkung, die allerdings im 
Zeitablauf zurückgeht. Kaum erforscht sind Mitnahme- und Substitutionseffekte, 
CŀƭƭǎǘǳŘƛŜƴ αƭŀǎǎŜƴ όƧŜŘƻŎƘύ ǾŜǊƳǳǘŜƴάΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ [ƻƘƴǎǳōǾŜƴǘƛƻƴŜƴ 
αŘǳǊŎƘŀǳǎ ŀǳŎƘά ȊǳǊ ±ŜǊōŜǎǎŜǊǳƴƎ ƛƘǊŜǊ ²ŜǘǘōŜǿŜǊōǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ ŜƛƴǎŜǘȊŜƴΦ 

Å Zur Beschäftigungswirkung des Gründungszuschusses (an Gründer/in) ziehen die 
Forscher mehrheitlich eine positive Bilanz. Nach einem Beobachtungszeitraum von 
fünf Jahren waren nach einer Studie noch 55 bis 70 Prozent der vormals 
Geförderten in Vollzeit oder Teilzeit selbständig tätig, weitere 20 Prozent gingen 
einer sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nach. Es ist aber auch bei 
Gründungszuschüssen wenig über mögliche Mitnahme- und Substitutionseffekte 
bekannt. 
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Änderungen im SGB II 

ÅƪŜƛƴŜ αǳƴǾŜǊȊǸƎƭƛŎƘŜ ±ŜǊƳƛǘǘƭǳƴƎά ƳŜƘǊ Ǿƻƴ ¦нр 
und 58-WŅƘǊƛƎŜƴ ǳƴŘ &ƭǘŜǊŜƴ ƛƴ α9ƛƴ-Euro-Wƻōǎά 

ÅModifizierung der Leistungen zur Eingliederung von 
Selbstständigen (siehe Übersicht 18) 

Åzwei Instrumente für öffentlich geförderte 
Beschäftigung 
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Öffentlich geförderte Beschäftigung 
§§ 16d und 16e SGB II 

 
Åendgültige Abschaffung ABM 

Å!ǊōŜƛǘǎƎŜƭŜƎŜƴƘŜƛǘŜƴ ƴǳǊ ƴƻŎƘ ŀƭǎ α9ƛƴ-Euro-Wƻōǎά 
(AGH MAE) 

ÅαCǀǊŘŜǊǳƴƎ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǊ !ǊōŜƛǘǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜά ŀǳŎƘ 
bei Privaten ς 75 Prozent des Arbeitsentgelts (nicht: 
tarifliche oder ortsübliche Entlohnung) 
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α9ƛƴ-Euro-Wƻōǎά ƴŀŎƘ § 16d SGB II 

ÅƴŜǳΥ αȊǳǊ ²ƛŜŘŜǊŜǊƭŀƴƎǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘά 

ÅƴŜǳΥ ƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘŜ 5ŜŦƛƴƛǘƛƻƴ Ǿƻƴ α½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘƪŜƛǘά ǳƴŘ 
αǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƳ LƴǘŜǊŜǎǎŜά 

Åneu: Wettbewerbsneutralität geregelt und definiert 

ÅƴŜǳΥ αǳƭǘƛƳŀ Ǌŀǘƛƻά ŀǳǎŘǊǸŎƪƭƛŎƘ ƎŜǊŜƎŜƭǘ 

Åneu: zeitliche Begrenzung auf insgesamt 24 Monate 

Åneu: Obergrenze für Trägerpauschale von 120 bzw. 150 
Euro 

Evelyn Räder ver.di Bundesverwaltung 

Ressort Sozialpolitik 
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αCǀǊŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ !ǊōŜƛǘǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜƴά ōŜƛ 
Langzeitarbeitslosen nach § 16e SGB II 

Åneu: Begrenzung auf 5 % der Eingliederungsmittel 

Åneu: zeitliche Begrenzung auf insgesamt 24 Monate 
innerhalb von fünf Jahren 

Å½ǳǎŎƘǳǎǎ Ǿƻƴ ōƛǎ Ȋǳ тр ҈ ƧŜ ƴŀŎƘ α[ŜƛǎǘǳƴƎǎŦŅƘƛƎƪŜƛǘά ŘŜǎ 
αŜǊǿŜǊōǎŦŅƘƛƎŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎōŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜƴά 

ÅIm Gegensatz zu Formulierung im Referentenentwurf 
ƳǸǎǎŜƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ ȊǿŜƛ α±ŜǊƳƛǘǘƭǳƴƎǎƘŜƳƳƴƛǎǎŜά 
vorliegen 

Evelyn Räder ver.di Bundesverwaltung 

Ressort Sozialpolitik 
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Evaluation öffentlich geförderte 
Beschäftigung 

Å ABM seien eher schädlich für die Integrationschancen der Geförderten. 

Å Arbeitsgelegenheiten όƛƴ ŘŜǊ wŜƎŜƭ α9ƛƴ-Euro-Wƻōǎάύ ƘŀōŜƴ ǾŜǊǎŎƘǿƛƴŘŜƴŘ ƎŜǊƛƴƎŜ 
bis keine Eingliederungseffekte. Sie lösen im Gegenteil Einbindungseffekte aus. 

Å Beim Beschäftigungszuschuss όŦǸǊ αIŀǊǘȊ L±ά-Leistungsberechtigte mit 
α±ŜǊƳƛǘǘƭǳƴƎǎƘŜƳƳƴƛǎǎŜƴάύ Ǝƛōǘ Ŝǎ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ŘŜǳǘƭƛŎƘŜ IƛƴǿŜƛǎŜ ŀǳŦ 
Fehlallokationen (d.h. arbeitsmarktnahe Personen über Tätigkeiten aus, für die sie 
deutlich überqualifiziert sind) und damit verbundene Einbindungseffekte. 

Å Kommunal-Kombi ist an der mangelnden Umsetzung durch die Länder und 
Kommunen weitgehend gescheitert (15.825 Stellen statt geplanter 100.000 Stellen 
bis Ende 2009 ς siehe auch Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE vom 3. Juni 2010, Bundestagsdrucksache 17/1907) 

23 



Vereinte 

Dienstleistungs- 

gewerkschaft 

ver.di-Positionen zur aktiven AMP (1) 

Åaktive und vorsorgende Arbeitsmarktpolitik statt 
α!ƪǘƛǾƛŜǊǳƴƎά Ǿƻƴ !ǊōŜƛǘǎƭƻǎŜƴ ŦǀǊŘŜǊƴ 

ÅBedeutung für den sozialen Ausgleich und die 
ökonomische Stabilisierung würdigen 

Åbewährten Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik 
weiterentwickeln und nicht leichtfertig dem Gebot 
leerer Kassen opfern 
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gewerkschaft 

ver.di-Positionen zur aktiven AMP (2) 

Åbedarfsgerechte Maßnahmen statt schneller 
Vermittlung in prekäre Jobs 

Å!ōǎŎƘŀŦŦǳƴƎ ŘŜǊ α9ƛƴ-Euro-WƻōǎάΣ ŘŀŦǸǊ ƴŜǳŜ 
Konzepte öffentlich geförderter Beschäftigung 

Åkeine Verdrängung bestimmter Gruppen aus der 
Betreuung und Vermittlung 

ÅAnsprüche statt Ermessensleistungen 

Åkeine Privatisierung der Arbeitsvermittlung 
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Organisationspolitisch bedeutsame 
Schwerpunkte Instrumentenreform 2012 
ÅReform Übergang Schule ς Ausbildung ς Beruf 

ÅQualifizierungsoffensive für Perspektiven bei Fachkräftebedarf 
durch abschlussbezogene Maßnahmen 

ÅUnterstützung bestimmter Zielgruppen am Arbeitsmarkt sichern 
(Migrant/innen, Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehende, 
Langzeitarbeitslose, Nichleistungsempfänger/innen) 

ÅErhalt der Existenzgründungsförderung 

ÅÄnderungen Zielsteuerung BA und Jobcenter/Vermittlung in 
prekäre Beschäftigung und Dequalifizierungsprozesse 

ÅVergabeverfahren/Gutscheinverfahren 
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Förderung abschlussbezogener 
Maßnahmen/Qualifizierungsoffensive 

ÅRegelungen über die Förderung einer beruflichen 
Ausbildung oder Umschulung auf zukünftige 
Qualifizierungsbedarfe ausrichten 

ÅFinanzierung der Förderung von Berufsabschlüssen 
sicherstellen 

ÅFörderung der beruflichen Ausbildung und Qualifizierung 
Benachteiligter stärken  

ÅWeiterbildungsförderung von gering qualifizierten 
Arbeitnehmer/innen ausbauen 
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Vereinte 

Dienstleistungs- 

gewerkschaft 

Unterstützung bestimmter Zielgruppen 
am Arbeitsmarkt 

 Å bedarfsorientierte Förderprogramme für Migrant/innen, 
Alleinerziehende und Langzeitarbeitslose auflegen 

Å Nichtleistungsempfänger/innen in alle Fördermaßnahmen einbeziehen 

Å Berücksichtigung des Rehabilitationsbedarfe bei Menschen mit 
Behinderungen 

Å bessere Steuerung von Eingliederungszuschüssen und generelle 
Nachbeschäftigungspflicht 

Å neue Konzepte für öffentlich geförderte Beschäftigung ς keine 
Verdrängung regulärer Beschäftigung, Ausschluss von Dumping-Effekten 
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Vereinte 

Dienstleistungs- 

gewerkschaft 

Änderungen Zielsteuerung der 
Arbeitsagenturen und Jobcenter 

Ådurchgängiges Ziel von Maßnahmen muss die 
Vermittlung in sozialversicherungspflichtige und Existenz 
sichernde Beschäftigung sein 

Åzumutbar darf nur Arbeit sein, die keine unterwertige/die 
Qualifikation entwertende Beschäftigung ist 

Å±ŜǊǎŎƘƛŜōǳƴƎ ƛƴ aŀǖƴŀƘƳŜƴ Ȋǳ α{ǘƛŎƘǘŀƎŜƴά όȊΦ.Φ 
Drücken der Zahl unversorgter Bewerber/innen zum 
30.09.) ist zu unterbinden 

Åindividuelle Förderung ermöglichen 
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Vereinte 

Dienstleistungs- 

gewerkschaft 
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Informationen zur Instrumentenreform unter: 
 

http://arbeitsmarktpolitik.verdi.de/ 
 

 und 
 

http://arbeitsmarktpolitik.verdi.de/instrumentenreform 
 

http://arbeitsmarktpolitik.verdi.de/
http://arbeitsmarktpolitik.verdi.de/instrumentenreform

